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Sie können sich u. a. zeigen in
— andauernden, schwer beeinflußbaren 
, Disziplin- und Erziehungsschwierigkei

ten, erkennbar z. B. an verfestigten Op
positionshaltungen, aufsässigen, durch
gängig uneinsichtigen Verhaltensweisen, 
unmotiviertem Weglaufen usw.;

— innerlich verfestigten normwidrigen 
Einstellungen und fehlentwickelten cha
rakterlichen und emotionalen Eigen
schaften, wie ausgeprägte Oberflächlich
keit, unverständliche Leichtfertigkeit, 
übersteigertes Geltungsstreben, ausge
prägt egozentrisches Verhalten, kaum 
vorhandene gefühlsmäßige Ansprech- 
barkeit u. ö.;

— sexueller Halt- bzw. Hemmungslosig
keit oder auffallender sexueller Ge
hemmtheit, die tatbezogen in einem un
gesteuerten Triebgeschehen zum Aus
druck kommen kann (z. B. läjähriger 
fehlentwickelter Jugendlicher unterliegt 
in einer erheblichen Verführungssitua
tion einem negativen Gruppeneinfluß).

3.1.3. Hinweise auf Intelligenzmängel 
Intelligenzmängel, die sich in erheblich

entwicklungsbeeinträchtigender Weise aus
wirkten, so daß sich Zweifel ergeben, ob 
der Jugendliche das erforderliche Entwick
lungsniveau erreicht hat, können sich er
geben aus
— dem schulischen Entwicklungsverlauf, 

vor allem aus der Tatsache mehrfachen 
Sitzenbleibens infolge Leistungs
schwäche, einem Leistungsversagen so
gar in der Sonderschule oder der Un
fähigkeit, einen Beruf zu erlernen;

— allgemeinen Symptomen verminderter 
Intelligenz, wie erheblich erschwerte 
Denkleistungen, erschwerte Auffas
sungsgabe oder ein ungenügendes Wer- 
tungs- und Urteilsvermögen in ein
fachen Anforderungsbereichen, erheb
liche Schwierigkeiten in der sprach
lichen Ausdrucksweise und ähnliche Er
scheinungen.

3.1.4. Hinweise auf körperliche Mängel bzw. 
Beschwerden, die Einfluß auf den norma
len Entwicklungsverlauf des Jugendlichen 
haben, mit dadurch bedingten erheblichen 
Entwicklungsrückständen

So beispielsweise bei Angaben über
— frühkindliche Entwicklungsschädigun

gen in Verbindung mit erkennbaren Re

tardierungserscheinungen ;
— langwierige Erkrankungen, durch die 

der Erziehungsprozeß des Jugendlichen 
längere Zeit unterbrochen war, so daß 
es zu beträchtlichen Entwicklungsrück
ständen kam;

— körperliche Mängel und Entstellungen, 
wie Verwachsungen, Sinnesstörungen, 
Sprachstörungen usw., die den sozialen 
Kontakt erheblich beeinträchtigen.

3.2. Auch unter dem Aspekt der Frage
stellung des § 66 StGB stellen die verschie
denen gesellschaftlichen Verhaltensnormen 
unterschiedliche Anforderungen an die Ju
gendlichen. Deshalb ist auch bei Hinweisen 
auf nicht unerhebliche Entwicklungsrück
stände, psychosoziale Fehlentwicklungen 
und Intelligenzmängel stets tatbezogen zu 
prüfen, ob der Jugendliche das Entwick
lungsniveau eines 14jährigen erreicht hat. 
Selbst psychisch retardierte, nicht normge
mäß entwickelte Jugendliche sind in der 
Regel in der Lage, elementare Regeln des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens einzu
halten und sich richtig zu entscheiden.

4. Zur Begutachtungsart bei Jugend
lichen

Bei der Prüfung der Schuldfähigkeit han
delt es sich um die Beurteilung entwick- 
lungs-, persönlichkeits- und sozialpsycho
logischer Besonderheiten des Jugendalters 
in ihrer Bedeutung für die Einschätzung 
des erreichten Entwicklungsstandes des be
treffenden Jugendlichen. Deshalb ist bei 
Hinweisen auf erhebliche Entwicklungs
rückstände, auf beachtliche psychosoziale 
Fehlentwicklungen, auf Intelligenzmängel 
und andere sich in der Entwicklung des 
Jugendlichen zeigende wesentliche Abwei
chungen vom normgemäßen Verhalten eine 
psychologische Begutachtung geboten.

Bei Zweifeln am Vorhandensein der Zu
rechnungsfähigkeit ist stets auch bei ju
gendlichen Tätern eine psychiatrische Be
gutachtung geboten. Insoweit gelten die un
ter Ziff. 2. gegebenen Hinweise.

Ein Kollektivguthaben beider Wissen
schaftsbereiche, der forensischen Psycholo
gie und Psychiatrie, ist dann notwendig, 
wenn es Hinweise gibt, daß erhebliche Ent
wicklungsrückstände, Intelligenzmängel, 
Fehlentwicklungen oder andere Verhal- 
iensauffälligkeiten ebenso Ausdruck psy-


